
Landtag Mecklenburg-Vorpommern    Protokoll Nr. 23 
8. Wahlperiode 
Wirtschaftsausschuss 
 
 

 

K U R Z P R O T O K O L L  
 

der 23. Sitzung des Ausschusses für  
Wirtschaft, Infrastruktur, Energie, Tourismus und Arbeit  

(Wirtschaftsausschuss) 
am Donnerstag, 27. Oktober 2022,  

um 12:30 Uhr in Schwerin, Schloss, Plenarsaal 
 

Stellv. Vorsitz: Abg. Rainer Albrecht 
 

 

 
EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG 
 
 
Öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der FDP 
Fortschritte und Perspektiven bei Wind-, Sonnen- und Wasserstoffenergie  
in Mecklenburg-Vorpommern 
 

hierzu: ADrs. 8/140 

 
 
 

 
 
 
  



23/2 

__________________________________ 
Wirtschaftsausschuss – 27.10.2022 

AUSSERHALB DER TAGESORDNUNG 

 

 

Stellv. Vors. Rainer Albrecht weist darauf hin, die Obleute hätten sich darauf ver-

ständigt, dass die öffentliche Anhörung per Livestream auf der Internetseite des Land-

tages übertragen werde. Die Sachverständigen seien darüber informiert worden und 

hätten sich damit einverstanden erklärt. Erforderlich sei noch ein Beschluss des Aus-

schusses. 

 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dass die öffentliche Anhörung per Livestream 

auf der Internetseite des Landtages übertragen werde. 
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EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG 
 
 Öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der FDP 

Fortschritte und Perspektiven bei Wind-, Sonnen- und Wasserstoffenergie  
in Mecklenburg-Vorpommern 
hierzu: ADrs. 8/140, 8/165, 8/167 bis 8/171, 8/174, 8/177 und 8/191  
Anlagen 1 bis 5 

 

 

Stellv. Vors. Rainer Albrecht begrüßt die Sachverständigen und bedankt sich für die 

Stellungnahmen, die dem Ausschuss im Vorfeld zur Verfügung gestellt worden seien. 

Der Ausschuss habe auf Antrag der Fraktion der FDP in seiner 20. Sitzung am  

1. September 2022 beschlossen, zu dem Thema „Fortschritte und Perspektiven bei 

Wind-, Sonnen- und Wasserstoffenergie in Mecklenburg-Vorpommern“ eine öffent-

liche Anhörung durchzuführen.  

 

Prof. Dr. Peter Adolphi (Geschäftsführer der Akademie für Nachhaltige Entwicklung 

Mecklenburg-Vorpommern) führt aus, dass die Akademie seit 20 Jahren im Land 

unterwegs sei, um die Energiewende voranzubringen. Die Akademie erarbeite keine 

Ingenieurs-Expertise zu technologischen Fragen. Die Expertise der Akademie beruhe 

im Wesentlichen auf einer Kommunikation mit den Bürgern im Land. Die Akademie 

habe von 2009 bis 2014 das (Bio)EnergieDorf-Coaching geleitet, das damals eine sehr 

große Resonanz in der Bevölkerung im ländlichen Raum hatte und sehr positiv aufge-

nommen worden sei. Diese positive Grundhaltung zum Ausbau der erneuerbaren 

Energien im Land sei heute nicht mehr in gleicher Weise gegeben, obwohl das Erfor-

dernis, dass erneuerbare Energien installiert werden müssten, immer deutlicher 

geworden sei. Es müsse sich daher die Frage gestellt werden, warum diese Zustim-

mung, die sich damals z. B. darin geäußert habe, dass es 85 Gemeinderatsbeschlüsse 

gab, (Bio)EnergieDorf werden zu wollen. Über 130 Gemeinden hatten damals Interes-

se gezeigt. Bezugnehmend auf die derzeit größten Hemmnisse nennt er zwei Über-

schriften: Wertschöpfung und Teilhabe sowie Energiewende in Partnerschaft. Er bittet, 

zur Kenntnis zu nehmen, ohne dies als Gegnerschaft zu den notwendigen Ent-

wicklungen zu werten, dass es eine Schlechterstellung von Bürgern im ländlichen 

Raum gebe, die vom Ausbau unmittelbar betroffen seien. Sie sollten den Ausbau 

ertragen, ohne Ertrag zu haben. Das im Land in vorbildlicher Weise auf den Weg 

gebrachte Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz konnte dies noch nicht aus-
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hebeln. Das Land habe die höchsten Netzentgelte. Es gebe einen Wertverlust von 

Immobilien und viele Menschen empfanden einen Verlust an Lebensqualität. Dies 

werde überlagert von einer Empfindung, dass sich für die Städte nur der Preis ändere, 

während sich im ländlichen Raum ein ganzes Leben verändere, weil plötzlich ein 

anderes Lebensumfeld bestehe. Was im Moment entwickelt werde und nach seiner 

Überzeugung auch entwickelt werden müsse, sei eine „moderne Bergbauregion“. 

Früher seien die Energierohstoffe aus Tage- und Tiefbau gewonnen worden. Diese 

Regionen hätten eine besondere gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Wertschät-

zung erhalten. Das betraf sowohl die Infrastrukturentwicklung als auch die sozialen 

Faktoren. Es seien Aufwendungen in der Gesellschaft geleistet worden, um diese 

unersetzbaren Beiträge zur gesellschaftlichen Entwicklung wertzuschätzen. Darüber 

hinaus seien die Bereiche Verkehr, Kultur und Freizeitinfrastruktur besonders gut 

ausgebaut gewesen. Wirtschaftlich sei der „Energierohstoff Bergbau“ immer ein 

Ansiedlungsobjekt gewesen. Die großen Agglomerationen befänden sich stets in der 

Nähe dieser Bergbauregionen. Es könnte ein Entwicklungsziel dieses Landes sein, 

eine Ansiedlungspolitik zu betreiben, die moderne Industrien ins Land hole. Im Moment 

bestünden insoweit zum Teil gegenläufige Interessen. Das Bundeslandwirtschafts-

ministerium habe die Fördermittel zur Herstellung von gleichwertigen Lebensverhält-

nissen im ländlichen Raum in Höhe von 750 Mio. Euro gestrichen. Das spürten die 

Bürger im ländlichen Raum. Es müsse eine Teilhabe geschaffen werden, die einen 

entscheidenden Stellenwert für die Akzeptanz bieten könne. Es müssten Möglich-

keiten der direkten Power-to-Heat-Nutzung mit lokalen Wärmespeichern geschaffen 

werden, die den Dörfern, die im Einflussbereich der Windparks lägen, unmittelbar zu 

Gute kommen könnten. Die Akademie habe sich in den vergangenen drei Jahren sehr 

stark für ein solches Projekt eingesetzt. Trotz namhafter Unterstützung durch das 

Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e. V. in Greifswald und den Betreiber 

des Windparks sei es nicht gelungen, die rechtlichen Hürden zu überwinden. Zudem 

sollten Nahwärmenetze an Biogasanlagen forciert, die Nutzung von Substraten aus 

der Pflege gefördert und die Ansiedlung von „modernen Energiefressern“ (z. B. Server-

standorte mit Abwärmenutzung) vorangetrieben werden. Die Potenziale zum Ausbau 

der erneuerbaren Energien sollten als Ansiedlungsoffensive genutzt und die Interes-

sen der Betroffenen müssten anerkannt werden, weil sie die Hauptlast dieser „moder-

nen Bergbauregionen“ trugen. Dies sei ein Schlüssel, um die Akzeptanz zu fördern. 

Energiewende in Partnerschaft sei der Austausch zwischen städtischer und ländlicher 
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Perspektive, um ein gegenseitiges Verständnis zu erzeugen und nicht jede kritische 

Stimme sofort als heftigen Gegenwind, sondern auch als berechtigte Forderung nach 

Teilhabe einzuordnen.  

 

Gunnar Wobig (Geschäftsführer der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Meck-

lenburg-Vorpommern GmbH - LEKA) führt aus, der Bundesgesetzgeber habe vor nicht 

allzu langer Zeit in § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aufgenommen, 

dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen im überragenden öffentlichen 

Interesse lägen. Seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine sei noch stärker 

vor Augen geführt worden, dass sich das Land unabhängiger von der fossilen Energie-

versorgung machen müsse. Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung auf Lan-

des- und Bundesebene könnten dazu beitragen. Die Akzeptanz der Menschen, die 

davon betroffen seien, gehe immer mit der Partizipation einher. Er verweist auf eine 

Studie der EEW aus Berlin, wonach aufgrund des neuen § 6 EEG pro Jahr bei dem in 

Mecklenburg-Vorpommern vorhandenen Potenzial 22 Mio. Euro Wertschöpfung im 

ländlichen Raum bleiben könnte. Das Land dürfe nicht nur die Lasten tragen, sondern 

müsse auch Partizipation erleben. Dann würde mehr Verständnis für den Umschwung 

der Energieversorgung bestehen. In Bezug auf das Bürger- und Gemeinden-

beteiligungsgesetz habe die LEKA in den vergangenen sechs Jahren über 550 Be-

ratungen im ländlichen Raum durchgeführt. Die beiden großen Energieträger Solar- 

und Windenergie benötigten Fläche, die im ländlichen Raum vorhanden sei. Das Ver-

hältnis zwischen Stadt und Land werde sich nur dann wieder in eine vernünftige 

Richtung bewegen können, wenn Stadt und Land konkrete Partnerschaften eingingen. 

Dennoch seien die im Land vorhandenen Potenziale sehr groß. Er meint, dass in den 

künftigen Monaten und Jahren ein richtiger Schwung erforderlich sei, um den Ausbau 

der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Die LEKA sei mit dem Projekt „Zukunfts-

dialog-Energiewende“ im Land unterwegs und habe viele positive Rückmeldungen aus 

der Fläche erhalten. Die Wirtschaft werde ebenfalls berücksichtigt. Insoweit verweist 

er auf die Kampagne „MV effizienter“ und stellt fest, dass aufgrund der Ereignisse auf 

den Energiemärkten die Nachfrage nach Beratungen exorbitant gestiegen sei. Ihm 

lägen bisher keine belastbaren Daten vor, dass die Immobilienpreise im ländlichen 

Raum sinken würden. Zwei Studien kämen zu dem Schluss, dass es keine nennens-

werten Einschränkungen gebe.  
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Matthias Kaulmann (Stellvertretender Landesvorsitzender, Bundesverband Wind-

Energie e. V., Landesverband Mecklenburg-Vorpommern) schließt sich den Darlegun-

gen grundsätzlich an. Die Akzeptanz sei ein wichtiger Bestandteil der Umsetzung der 

Energiewende, die im ländlichen Raum stattfinden werde. Begrüßt würden die Ge-

setzesänderungen des Bundes. Er verweist insbesondere auf das EEG 2023 und die 

Anpassung des Bundesnaturschutzgesetzes. Auf Landesebene müsse in Umsetzung 

des Wind-an-Land-Gesetzes sehr viel angepasst werden. Er dankt den Staatssekre-

tärinnen Elisabeth Aßmann und Ines Jesse für das Schreiben an die Staatlichen Ämter 

für Landwirtschaft und Umwelt (StALU), Regionalplanungsverbände und Raumord-

nungsbehörden, dass das überragende Interesse auch dort Vorrang habe. Es gebe 

ein klares Bekenntnis, 2,1 Prozent der Landesfläche für die Windenergienutzung aus-

zuweisen. Es sei nicht sinnvoll, dies in zwei Schritten zu vollziehen. Dieses Ziel sollte 

direkt forciert werden. Zudem sei der Windenergieerlass ein wichtiges Thema. Im Land 

seien 190 offene Genehmigungsverfahren zu verzeichnen. Im Durchschnitt dauere ein 

Genehmigungsverfahren ca. 38 Monate. Die Transformation erfordere in weiteren 

Bereichen eine Sektorenkopplung. Den verfahrensführenden Behörden, die auch die 

Genehmigung erteilten, sollten klare, strikte Vorgaben gemacht werden, damit sie 

genau wüssten, wie damit umzugehen sei. Teilweise würden die Träger öffentlicher 

Belange, insbesondere die Unteren Natur- oder Denkmalschutzbehörden, sehr lange 

mit den Stellungnahmen warten. Dadurch würden viele Projekte verhindert. Gesetzlich 

bestehe die Möglichkeit, die Stellungnahme zu ersetzen. Die Fachkompetenz müsste 

in den Behörden aufgebaut werden. Ggf. könnten Behördengutachter/Verbandsbe-

gleiter hinzugezogen werden, um bei dem derzeitigen personellen Engpass zu unter-

stützen und Entscheidungen herbeizuführen. In den Behörden müssten die Mitarbeiter 

fachkompetent ausgebildet werden. Ggf. sollten Genehmigungsverfahren zentralisiert 

und dort fachkompetente Mitarbeiter eingesetzt werden. In diesen Bereichen werde 

der größte Handlungsbedarf gesehen. Seiner Ansicht nach reichten die vorhandenen 

Vorgaben für die Anwendung aus. Die Digitalisierung sei ein weiteres Thema. Hier 

müssten die entsprechenden Abläufe in den Genehmigungsverfahren geändert 

werden. Beispielsweise könnten am Anfang der Verfahren Termine vereinbart werden, 

um die relevanten Schwerpunkte zu erörtern. Es sollten Absprachen zwischen den 

verfahrensführenden Behörden und dem Verfahrensträger getroffen werden und 

zentrale Vorgaben für die Planungsbehörden, Planungsregionen und einzelnen Regio-

nalverbände erfolgen, um die Herbeiführung von Entscheidungen zu beschleunigen.  
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Thomas Rudolph (Vorstandsmitglied des Solarverbandes Mecklenburg-Vorpommern 

e. V.) stellt fest, dass die Transformation der deutschen Energieversorgung zu einem 

zukunftsfähigen Energiesystem, basierend auf dezentral erneuerbaren Energiequel-

len, mittlerweile unverhandelbar sei. Dabei seien auch technische, ökonomische und 

soziale Aspekte zu berücksichtigen. Regulatorische Rahmenbedingungen, die aus 

einem veralteten Energiesystem stammten, müssten überwunden werden. Erzeu-

gungsanlagen aus einheimischen, ökologisch verträglichen und für kommende Gene-

rationen nachhaltige Quellen seien die Zukunft und Grundlage. Bei diesem Trans-

formationsprozess seien aktuell und in den vergangenen Jahren viele Hemmnisse 

aufgetreten. Aktuelle Planungs- und Genehmigungszeiten seien viel zu lang, insbe-

sondere vor dem Hintergrund ambitionierter Klimaschutzziele und entsprechend benö-

tigter Ausbaumengen für die Solarenergie, regional stark schwankender Anforde-

rungen an planerischen und technischen Standards von Genehmigungsbehörden 

sowie fehlender strategischer sektorübergreifender Planungen von Netzinfrastruktur 

von Strom, Gas und Wärme. Ein weiterer zentraler Punkt sei der Ausbau von Solar- 

und Wärmenetzen mit saisonalen Wärmespeichern, z. B. nach dänischem Vorbild. 

Statt KWK-Anlagen mit Gas sollte großflächige Solarthermie genutzt werden. Gute An-

sätze finde man mittlerweile bei der derzeit größten Freiflächensolarthermieanlage 

Deutschlands in Greifswald. Mit einer intelligenten netzgebundenen Wärmeversor-

gung sei es außerdem möglich, so gut wie alle Arten regional und nachhaltig produzier-

ter Energie sowie Abwärmepotenziale aus Industrie und Gewerbe in vielen Städten 

und Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns einzusetzen. Solarstromanlagen werde 

derzeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet, allerdings mit „angezogener Hand-

bremse“. Beim Ausbau der Photovoltaik sollte es keine Deckelung seitens der Landes-

regierung geben. Vielmehr sollte die kommunale Planungshoheit mit einer verbind-

lichen kommunalen Wertschöpfung verbunden werden. Dies könne maßgeblich durch 

die Aktivitäten der LEKA gewährleistet werden. Deren Arbeit zur Befähigung kommu-

naler Vertreter sowie verantwortlicher Amtsbürger durch Schulungen und Vernet-

zungsarbeit sollte intensiviert und verstetigt werden. Die flächendeckende Einführung 

von Klimaschutz- und Energiemanagern auf Amtsebene zur Bereitstellung der notwen-

digen fachlichen und personalen Ressourcen sei ein wichtiger Schritt zur Erreichung 

der Klimaschutzziele. Gemeinde- und Amtsvertreter könnten durch die LEKA befähigt 

werden, auf Augenhöhe mit Projektierern zu sprechen und zu verhandeln. Damit 

könnte für Menschen und Gemeinden im Land eine hohe Zufriedenheit erreicht 
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werden. Des Weiteren seien die Öffnung der jeweiligen EEG-Gebietskulisse im 

Landesraumentwicklungsprogramm, die schnelle Bearbeitung von Zielabweichungs-

verfahren, die Duldungspflicht für den erdverlegten Leitungsausbau, die Reduzierung 

des Abstandes zu Waldgebieten sowie die Nutzung verfügbarer Ermessensspiel-

räume bei der Abwägung von Planungen und Genehmigungen wesentliche Punkte. 

Aus Sicht des Solarverbandes sollten Behörden und Ämter in Anbetracht der aktuellen 

Krisensituation proaktiv an der Entwicklung von Energieprojekten in den Kommunen 

des Landes mitwirken. Der Rahmen verfügbarer Ermessensentscheidungen sollte 

ausgeschöpft und verhinderte Zirkelschlüsse sollten aufgehoben werden. Es sollten 

Abstimmungsmöglichkeiten mit Fachbehörden möglich sein, die konkrete Realisie-

rungsmaßnahmen und -hemmnisse beträfen. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Ein-

führung einer Duldungspflicht für erdverlegte Netzanschlusstrassen von regenerativen 

Erzeugungsanlagen, die in Anlehnung an die Regelung des Breitbandausbaus 

ausgeführt werden könnten. Solarenergie werde eine der tragenden Säulen im nach-

haltigen Energiesystem von Mecklenburg-Vorpommern darstellen und eine der wich-

tigsten Quellen für Primärenergie werden. Der Ausbau der Solarstromanlagen habe 

daher höchste Priorität. Begleitet werden müsse dieser Ausbau von einer Optimierung 

der Netzinfrastruktur. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und der Ausbau der 

Sektorenkopplung seien die Grundlage für die umfassende Nutzung erneuerbarer 

Energien. Strom, Gas und Wärmenetze müssten zusammen gedacht und geplant 

werden. Nur dann könne im Wärmesektor eine signifikante Treibhausgasreduktion 

bewirkt werden. Man erlebe eine große Zustimmung für die Solarenergie im Land. Das 

und die Verantwortung für die eigene und die Zukunft der Kinder sollte Ansporn sein, 

den Ausbau zügig voranzutreiben.  

 

Johann-Georg Jaeger (Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare 

Energien Mecklenburg-Vorpommern e. V.) erklärt, der Klimawandel sei eigentlich das 

Hauptthema, warum auf erneuerbare Energien umgestellt werde. Im Harz starben 

aktuell die Wälder in Größenordnungen ab. Die Ursache liege nicht nur im Klimawan-

del, sondern auch in einer verfehlten Forstpolitik. Die Durchschnittstemperatur steige 

in Deutschland deutlich an. Bis zum Jahr 2045 solle der CO2-Ausstoß auf Null reduziert 

werden. Die Energiewirtschaft sei mit 32 Prozent der Hauptemittent von CO2. Aus 

Biomasse würden ca. 50 TWh und aus Wasserkraft ca. 20 TWh Strom erzeugt. Diese 

beiden Energieträger könnten nicht mehr wesentlich erhöht werden. Die Stromerzeu-
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gung aus Windenergie an Land und auf See sowie aus Photovoltaik müsste noch 

weiter ausgebaut werden, um die Energiewende zu meistern. Nach dem Osterpaket 

der Bundesregierung solle die Windkraft an Land von 55 GW bis zum Jahr 2035 auf 

157 GW ausgebaut werden. Mecklenburg-Vorpommern müsse pro Jahr etwa 650 MW 

zusätzlich erzeugen, um im Endausbau eine Leistung von 11.000 MW zu erzielen. Im 

Bereich Photovoltaik müssten 1.400 MW pro Jahr und im Endausbau 14.000 MW 

erreicht werden. Derzeit liege die Stromerzeugung aus Photovoltaik bei 3.000 bis 

3.500 MW. Bisher konnte bei fehlender Akzeptanz und naturschutzrechtlichen Einwen-

dungen das Vorhaben nicht durchgesetzt werden. Der neue § 2 EEG sehe nun vor, 

die erneuerbaren Energien als vorrangigen Belang in der Schutzgüterabwägung zu 

berücksichtigen. Ausdrücklich hiervon ausgenommen worden sei die Landesverteidi-

gung. D. h., alle anderen Belange seien als nachrangig anzusehen. Gemäß dem Wind-

an-Land-Gesetz sollten 2,1 Prozent der Fläche mit Windeignungsgebieten belegt sein. 

Derzeit seien 0,8 Prozent der Landesfläche entsprechend ausgewiesen. Größere Ge-

biete seien erforderlich, weil die größeren Anlagen weiter auseinander stehen müss-

ten. Aktuell seien etwa 2.000 Anlagen im Land errichtet worden. Möglicherweise 

würden 2.200 bis 2.300 Anlagen im Endausbau erreicht. Nach den aktuellen regional-

planerischen Kriterien sei etwa 2,3 Prozent der Landesfläche (ca. 53.000 ha) eine sog. 

Weißfläche, auf der Windenergieanlagen gebaut werden könnten. In den vier 

Planungsräumen würden 32 verschiedene Restriktionskriterien angewendet, die einen 

Verlust an Weißflächen bzw. potenziellen Windenergiegebieten von etwa 64 Prozent 

verursachten. Zwischen der Landesregierung und den regionalen Planungsämtern 

werde diskutiert, wo zukünftig die Planung erfolgen solle. Überlegt werde, die Regio-

nalplanung auf die Landesebene zu ziehen. Die regionalen Planungsämter hätten 

hingegen mitgeteilt, die Ausbauziele erreichen zu können, wenn sie klare Vorgaben 

erhielten. In einem Windenergieerlass könnten einheitliche Planungskriterien festge-

legt werden. Bislang bestehe jedoch keine Einigung zwischen dem Wirtschafts- und 

dem Landwirtschaftsministerium zu einheitlichen Kriterien. Zudem werde vorgeschla-

gen, 2,1 Prozent der Landesfläche für Wind in einem Verfahrensschritt auszuweisen. 

Problematisch sei, dass die Netze noch gar nicht vorhanden seien, um 100 Prozent 

der produzierten Leistung abzutransportieren, sodass die Anlagen für einen bestimm-

ten Zeitraum abgeregelt werden müssten. Das fließe in die Netzentgelte mit ein. Daher 

seien bundeseinheitliche Netzentgelte erforderlich. Es sei eine Vereinheitlichung der 

Übertragungsnetze erreicht worden, die aber im ländlichen Raum in Mecklenburg-
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Vorpommern nur etwa 25 Prozent der Netzentgeltkosten ausmachten. Wenn die 

Energiewende gelingen solle, müssten die Regionen, die 100 Prozent des Stromes 

aus erneuerbaren Energien erzeugten, beim Netzentgelt massiv entlastet werden. Der 

zu beachtende Denkmalschutz sollte auf den unmittelbaren Schutz des Denkmals 

begrenzt werden. Die Genehmigungsverfahren sollten einfacher, pauschaler und 

schneller werden. Er begrüßt die Einrichtung von 15 neuen Stellen in den StALU, 

allerdings werde es schwierig sein, Personal zu finden.  

 

Thomas Murche (Technischer Vorstand der WEMAG AG) legt dar, dass 80 Prozent 

des Stromes bis zum Jahr 2030 aus erneuerbaren Energien erzeugt werden sollten. 

Im Jahr 2045 solle Klimaneutralität erreicht werden. In der Geschwindigkeit, in der in 

den vergangenen 20 Jahren gearbeitet worden sei, könne nicht mehr weitergearbeitet 

werden. Erforderlich sei ein gesamtheitliches Konzept zur Klimaneutralität, Versor-

gung und Bezahlbarkeit. Die in den vergangenen Monaten entstandene Krise zeige 

die Abhängigkeit. Ein ganzheitliches Denken sei wichtig. Der Ausbau der erneuerbaren 

Energien stehe im Fokus. Hierfür sei Akzeptanz erforderlich. Die Genehmigungs-

verfahren müssten einfacher und schneller werden. Eine Digitalisierung würde das 

Ganze vereinfachen. Aktuell würden zwei Umzugskartons an Unterlagen an die Ge-

nehmigungsbehörde weitergeleitet, was den Prozess erschwere. Die Politik sollte die 

entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Es müsse sich auch mit den ent-

stehenden Kosten auseinandergesetzt werden. Es gebe Beteiligungsmodelle, die ein 

Anreiz für die Bürger sein und Akzeptanz schaffen könnten. Die WEMAG AG habe vor 

über zehn Jahren die Norddeutsche Energiegemeinschaft ins Leben gerufen. Dort 

könnten zwei Anteile für 500 Euro erworben werden. In der letzten Ausschreibung sei 

das Interesse sehr groß gewesen. Erforderlich sei der Netzausbau. Es könnten noch 

so viele Windenergie- oder Solaranlagen gebaut werden, wenn die entsprechende 

Netzstruktur fehle, könne die Energie nicht aufgenommen und transportiert werden. 

Die Kosten, die durch die Abregelung entstünden, blieben momentan im Netzgebiet. 

Dadurch werde heute ein zweistelliger Millionenbetrag in den Netzentgelten gewälzt 

und damit die Kunden belastet. Insofern bedürfe es einer Synchronisierung. Bei der 

WEMAG Netz AG (Netzgebiet Westmecklenburg) liege derzeit die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien bei 2,3 GW und bei einer Antragslage von 14,2 GW. Das 

vorhandene Netz sei nicht darauf ausgelegt. Das Netz könnte noch etwa 500 MW 

aufnehmen und sei dann ausgelastet. Bei der heute schon reservierten Menge von  
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1,8 GW bestehe ein hoher Netzausbaubedarf, der auch finanziert werden müsse. Es 

müssten Anteilseigner vorhanden sein, die dies umsetzten. Es werde von Investitions-

summen in den nächsten zehn Jahren von rund 800 Mio. Euro ausgegangen und 

angenommen, dass im Netzgebiet zwischen 5 und 8 GW erreicht würden. Der grüne 

Strom, die digitale Infrastruktur und die vorhandene Fläche böten einen großen Stand-

ortvorteil und die Chance, Industrie im Land anzusiedeln. Die Genehmigungsverfahren 

für die Erzeugung von erneuerbaren Energien und für die Netzinfrastruktur in allen 

Netzebenen müssten beschleunigt werden. Erforderlich seien Flexibilität, Anreiz-

systeme für Kunden und Einspeiser, Anreize für Investoren und ein zukunftsfähiges 

Entgeltsystem. Wenn Kostenbestandteile, z. B. das Abregeln, bundeseinheitlich ge-

wälzt werden könnten, wie es bei den Übertragungsnetzbetreibern oder bei Investi-

tionen für den Ausbau erfolge, könnte eine wesentliche Entlastung erreicht werden. 

Chancen biete auch die Sektorenkopplung. Zudem müsse sich mit der Speicherung 

von Energie auseinandergesetzt werden. Die WEMAG AG habe ein kleines Projekt, 

den Batteriespeicher. Es müsse auch an andere Technologien gedacht werden, z. B. 

Wasserstofferzeugung und -speicherung, um diese Energie u. a. bei Dunkelflauten zu 

nutzen oder andere Sektoren (z. B. Elektromobilität und Großindustrie) damit zu belie-

fern. Es sei eine Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Privatkunden. Notwendig sei ein 

geordneter Regelungsrahmen, eine Beschleunigung in den Genehmigungsverfahren, 

eine bundeseinheitliche Kostenverteilung bei den Netzentgeltsystemen und die 

Schaffung von Akzeptanz bei den Bürgern im Land.  

 

Prof. Dr. Thomas Luschtinetz (Institut für Regenerative EnergieSysteme der Hoch-

schule Stralsund) informiert, als Mitte der 90er Jahre an der neu gegründeten Hoch-

schule Stralsund mit einem Wind-Wasserstoff-Kreis der Größenordnung 20-Kilowatt-

Elektrolyseur begonnen worden sei, sei nicht bewusst gewesen, dass man heute beim 

tausendfachen Volumen stehe, was in Deutschland mit Wasserstoff-Projekten umge-

setzt werde, und dass bis zur Klimaneutralität der Faktor 1.000 erforderlich sei. Bis 

heute seien etwa 2.000 Studierende an die Thematik herangeführt worden, die jetzt in 

den Unternehmen zum Teil an maßgeblicher Stelle diesen Prozess begleiten könnten. 

Vor 20 Jahren gab es die Vorreiter. Beispielsweise konnten die Studierenden mit 

einem Wasserstoffrennwagen motiviert werden, im Bereich Wasserstoff aktiv zu sein. 

Wasserstoff werde in der Sektorenkopplung gesehen. Die gesamte Problematik der 

elektrischen Netze werde in einer ganz neuen Sicht bei der Umnutzung der Erdgas-
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netze auf das Land zukommen. Er begrüßt, dass Mecklenburg-Vorpommern bei den 

ersten größeren europäischen Projekten dabei sei. Es sei zu erwarten, dass etwa  

50 Prozent der Wertschöpfung, die derzeit im Schiffbau und in der Schiffbauzulieferer-

industrie vorhanden sei, im Bereich der Wasserstoffwirtschaft entstehe. Es könnten 

6.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Wichtig seien Kavernenspeicher. In Kraak 

befinde sich ein Speicher mit einem Volumen von 1 TWh. Wenn dieser auf Wasserstoff 

umgestellt werde, könnte ein Drittel der Energiemenge, die dort in Erdgas gespeichert 

werde, auf das Vierfache erweitert werden. Bei Wolgast befinde sich ein genehmigtes 

Kavernenfeld von der sechsfachen Größe des Speichers in Kraak. Die Genehmigung 

liege seines Wissens seit 2012 vor, aber es sei bisher wirtschaftlich nicht darstellbar 

gewesen. Der Aufbau der Elektrolyseurkapazitäten, der Sektorenkopplung und Fort-

leitung im Bereich der Gasnetze sollte vorangetrieben werden, um die Energiemengen 

sinnvoll im Land zu nutzen und den zu erwartenden Import, z. B. über die Häfen, zu 

realisieren. Dabei handele es sich um Investitionen in einer Größenordnung, die man 

sich an der Hochschule kaum vorstellen könne. Die Industrie werde gebraucht. Er 

begrüßt, dass man im Land an vielen Stellen ganz engagiert tätig sei. Es seien eine 

Reihe von Wasserstoffregionen entstanden. Er würde sich freuen, wenn der Landtag 

nicht nur die Industrie, sondern auch die Hochschulen unterstütze, um die Basis für 

die Umsetzung zu schaffen.  

 

Dipl.-Ing. Christian Ziems (ehemaliger Mitarbeiter des Instituts für Elektrische Ener-

gietechnik an der Universität Rostock) berichtet, die elektrische Energieversorgung 

gehe zurück auf die „Welt von James Watt“. Alle thermischen Kraftwerke seien im 

Prinzip nur fortgesetzte Dampfmaschinen, die heute auf andere Art gebaut würden. 

Versorgungssicherheit sei auch immer etwas, wo man auf einen Speicher zurück-

greifen können müsse, der zu 100 Prozent verlässlich sei. Das sei bei erneuerbaren 

Energien problematisch, da sie nicht immer verfügbar seien. Für diese Fälle benötige 

man Speicher. Ziel sei es, aus der Kohleverstromung und aus der Atomenergie auszu-

steigen. Man bewege sich mit dem Endverbrauch an Leistungen in Deutschland 

zwischen 40 und 70 GW an einem kalten Wintertag bei einer Leistung von 85 Gigawatt. 

An einigen Tagen werde der Verbrauch übertroffen, an anderen Tagen nicht. Die Diffe-

renzfehlflächen müssten gedeckt werden. Heute würden diese Fehlflächen durch 

konventionelle Kraftwerkparks gedeckt. Wenn irgendwann alle Kraftwerke abgeschal-

tet seien, stelle sich die Frage, wie die Deckung erfolgen solle. Mecklenburg-Vorpom-
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mern habe nur einen relativ geringen Stromverbrauch am gesamtdeutschen Stromver-

brauch. Das Land erzeuge viel mehr Leistung, als es verbrauchen könne. Deswegen 

sei Mecklenburg-Vorpommern ein Exportland und benötige die Leitungen, um die 

Energie möglichst direkt zu verbrauchen. Das Speichern führe immer zu Wirkungs-

gradverlusten. Daher sollte so viel Energie wie möglich direkt verbraucht werden. Der 

Leitungsausbau habe Grenzen. An einigen Tagen werde wesentlich mehr eingespeist, 

als verbraucht werden könne. Deswegen seien Speicher unausweichlich und sollten 

in der richtigen Größe dimensioniert werden. Speicher seien teuer und hätten Verluste. 

Untersucht worden sei die Frage, wie die Stadt Berlin mit Windenergie für ein Jahr 

vollversorgt werden könnte. Berlin verbrauche 13 TWh an elektrischer Energie. Der 

Leistungsbedarf von Berlin liege zwischen 690 MW bis 2,3 GW. Die Speicher hätten 

einen Wirkungsgrad, der deutlich unter 100 Prozent liege. Bei großen Wasserspeicher-

kraftwerken seien Wirkungsgrade von mehr als 80 Prozent und bei Batterien von über 

90 Prozent zu verzeichnen. Bei den Ketten von Strom über Wasserstoff in einen 

Wasserstoffspeicher und wieder zurück über ein Kraftwerk oder eine Brennstoffzelle 

zu Strom seien heute Wirkungsgrade von 20 bis 25 Prozent realistisch, die in Zukunft 

bei entsprechender technologischer Weiterentwicklung auf ggf. 50 Prozent erhöht 

werden könnten. Ein heutiges Kohlekraftwerk habe einen Wirkungsgrad von etwa  

45 Prozent. Bei einem Wirkungsgrad von 50 Prozent und effizienter Nutzung müssten 

für die Versorgung der Stadt Berlin 8 GW Windenergie bei 3.000 Volllaststunden instal-

liert werden. Deutschland verbrauche 2.500 TWh Energie, die sich aus verschiedenen 

Energieträgern zusammensetze. Mineralöl mache 33 Prozent aus. Etwa 500 TWh 

Strom würden heute verbraucht. Der Stromverbrauch werde auf 750 TWh ansteigen. 

Es müsse ein Gesamtsystem angestrebt werden, in dem erneuerbare Energien derart 

eingebunden würden, dass sie vollständig an der bestmöglichen Stelle verwendet 

werden könnten. Die ferne Atomenergie sei die Sonne, die den Wind und die Photo-

voltaik bespeise. Das elektrische Energieversorgungssystem sei ein geregeltes 

System. Erforderlich seien seiner Ansicht nach Wasserstoffspeicher. Wärmespeicher 

über Warmwasserspeicher existierten heute schon. Auch Methanspeicher müssten 

berücksichtigt werden. Um dies systemineinandergreifend zusammenzubringen, seien 

Kraftwerke notwendig. Ohne Netzregelung der Kraftwerke könne ein elektrisches 

Energieversorgungssystem nicht funktionieren. Mit dem Projekt eines Wasserstoff-

speicherkraftwerkes habe man sich beim Bundeswettbewerb „Reallabore“ beworben 

und zählte zu den Mitgewinnern. Das Patent zum Wasserstoffspeicherkraftwerk habe 
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Prof. Dr. Weber mit der Universität Rostock eingereicht und mittlerweile auch erhalten. 

Gemeinsam mit ENERTRAG, der Energiequelle GmbH in Brandenburg und dem 

Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe sollte am Standort Schwarze Pumpe 

auf der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg dieses Kraftwerk im kleinen Maß-

stab errichtet werden. Damit wollte man zeigen, dass man in der Lage sei, eine Maschi-

ne zu bauen, die nicht mehr rotiere, sondern über Leistungselektronik laufe und wie 

ein Kraftwerk sei, in das Wind und Sonne nach Belieben eingebracht werden könnten. 

Es könne zu jeder Zeit alles geregelt und gesteuert werden. Wasserstoff könnte ge-

speichert und wieder genutzt werden. Möglicherweise könnte Atomenergie wieder 

gebraucht werden. Problematisch sei der Atommüll. Fraglich sei, woher die Energie 

für den heutigen Wohlstand kommen und wie diese in Zukunft gesichert werden solle. 

Entweder würden Wind und Sonne massiv ausgebaut und entsprechende Speicher 

errichtet oder es müsse auf andere Technik zurückgegriffen werden.  

 

Robert Vogt (Regionalleiter Mecklenburg-Vorpommern, ENERTRAG SE) verweist auf 

die Ziele nach dem Landesenergiekonzept, auf die Vorgabe, im Jahr 2045 klimaneutral 

zu sein, sowie auf das Ziel aus dem Koalitionsvertrag, dass sich das Land bis 2035 zu 

100 Prozent aus erneuerbaren Energien versorge. Für Mecklenburg-Vorpommern 

ergäben sich insbesondere Chancen durch Wasserstoff und Power-to-Heat (Wärme-

nutzung aus grünem Strom). Schon jetzt seien die Stromnetze belastet und würden 

noch weiter überlastet, wenn der Ausbau der Windenergie voranschreite. Mecklen-

burg-Vorpommern produziere mehr als das Dreifache an grünem Strom, als es selbst 

verbrauche. Bei Wärme und Kraftstoff liege das Land hingegen deutlich hinter den 

Zielen. Die Sektorenkopplungstechnologien, Wasserstofferzeugung, -nutzung und 

Power-to-Heat-Wärmenutzung seien Schlüsseltechnologien, um die Ziele zu erreichen 

und die Wertschöpfung verstärkt im Land zu halten. Zu der Frage, wie lange es 

brauche, um die entsprechenden Technologien zu entwickeln, stellt er fest, dass die 

Technologien vorhanden seien. Das Unternehmen ENERTRAG betreibe seit zehn 

Jahren ein Wasserstoffkraftwerk. Gemeinsam mit der Stadt Prenzlau werde der öffent-

liche Nahverkehr auf Wasserstoffbusse umgestellt. Zudem betreibe ENERTRAG seit 

mehr als drei Jahren ein Power-to-Heat-System mit Wärmespeichern. Dies könnte der 

Schlüssel zur grünen Wärmeversorgung im ländlichen Raum sein. Die Technologien 

seien vorhanden und müssten nun im Land flächendeckend ausgerollt werden. Die 

Sektorenkopplung sei damit ein entscheidender Aspekt. Grundlage hierfür sei der Aus-
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bau der erneuerbaren Energien. Die Wärmeversorgung und Wasserstofferzeugung 

seien nur sinnvoll, wenn grüner Strom verwendet werde. Daher sei der Ausbau von 

Wind und Sonne auch Basis für die Wasserstofftechnologie. Die Zielvorgaben eröffne-

ten dem Land große Chancen, bedeuteten aber auch einen erheblichen Aufwand. Es 

sei ein komplexes Regelwerk. Die Schritte im Bereich der Flächenausweisungen und 

im Bereich der Genehmigungen müssten nun in kürzester Zeit erfolgen. Politik, Ver-

waltung und Industrie müssten zusammenarbeiten, um die Vorgaben im Land umzu-

setzen. Es würde begrüßt, wenn insbesondere auch die Wirtschaft und die Verbände 

mit ihrem Know-how und die Erfahrungen aus anderen Bundesländern einbezogen 

würden. Alle vier Energieverbände in Mecklenburg-Vorpommern seien bereit, sich 

aktiv einzubringen, sei es über Beiräte oder Verbändebeteiligung.  

 

Andreas Kommol (Bevollmächtigter für Energiewirtschaft und Energiepolitik der 

E.DIS AG) stellt fest, dass die Netze das zentrale Bindeglied zwischen allen Ein-

speisern und Verbrauchern seien und die Balance zwischen diesen beiden Einheiten 

regelten. Insofern seien die Netze für die Systemstabilität der gesamten Energiever-

sorgung ein zentrales Element. In der öffentlichen Wahrnehmung werde aktuell nur 

vom EEG-Ausbau gesprochen. Die Netze kämen seiner Meinung nach viel zu kurz. 

Aktuell bestehe ein Rückstau beim Netzausbau für die erneuerbaren Energien im 

Land. Es müsse oberstes Ziel sein, diesen Rückstau zu beseitigen und eine Synchroni-

sierung zwischen dem EEG-Zubau und dem Netzausbau zu erreichen. Die Genehmi-

gungsverfahren bei PV-Flächenanlagen oder Windkraftanlagen dauerten zwei bis drei 

Jahre und beim 110-kV-Leitungsbau bis zur Umsetzung etwa acht bis zwölf Jahre. 

Daher müsse der Netzausbau beschleunigt werden. Hierfür seien Gesetzesänderun-

gen erforderlich, die durch das Osterpaket schon auf den Weg gebracht worden seien. 

Zudem sei eine personelle Ausstattung in den einzelnen Genehmigungsbehörden 

notwendig. Es müsse eine Digitalisierung bei den Genehmigungsverfahren erreicht 

werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse in Zukunft stärker bedarf-

sorientiert, netzdienlich und vor allem auch engpassminimierend erfolgen. Durch die 

Abschaltung von regenerativen Einspeisern entstünden enorme Kosten, die von den 

Bürgern insbesondere in den norddeutschen Ländern bezahlt werden müssten 

(Redispatchkosten). Bei den aktuellen Preisen am Strommarkt erhöhten sich die 

Redispatchkosten für das nächste Jahr deutlich. Dies führe zu einer Erhöhung der 

Netzentgelte. Daher müsse eine Synchronisierung des Ausbaus der erneuerbaren 
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Energien und des Netzes erfolgen. Wichtig sei zudem die gerechtere Verteilung der 

energiewendebedingten Netzkosten (Netzentgelte). Vor allem die nördlichen Bundes-

länder hätten die höchsten Netzkosten. Teilweise sei in den nördlichen Bundesländern 

ein doppelt so hohes Netzentgelt als in den südlichen Bundesländern zu verzeichnen. 

Dadurch sei es auch schwer, Akzeptanz bei den Bürgern zu schaffen. Wenn die 

Kostenverteilung nicht mehr als fair empfunden werde, erhöhe sich der Widerstand in 

der Bevölkerung, weil man nicht bereit sei, die Kosten und Lasten gleichzeitig zu 

tragen. Das Ungleichgewicht der aktuellen Netzentgelte führe ebenfalls zu Fehlan-

reizen. Insbesondere industrielle Verbraucher, die besonders kostenorientiert seien, 

achteten, wenn sie sich über Standorte informierten, darauf, wo die Netzkosten am 

geringsten seien. Die Ansiedlung erfolge häufig in den südlichen Ländern, weil dort die 

Netzkosten niedrig seien. Dies wirke engpassverstärkend, da die zusätzlich im Süden 

benötigte Energie im Norden erzeugt werden müsse, was im Norden zu höheren 

Kosten führe, weil die Energie in den Süden transportiert werden müsse. Ein Großteil 

des EEG-Zubaus werde im Norden stattfinden, weil dort die Gegebenheiten günstiger 

seien. Bundesweit werde von dieser Entwicklung profitiert. Daher müssten die Bürger 

in den erzeugungsstarken Regionen so weit von den Netzentgelten entlastet werden, 

dass dort keine Unfairness empfunden werde. Die Netzentgelte müssten reformiert 

werden. Hierzu würden verschiedene Modelle diskutiert, z. B. bundeseinheitliche Netz-

entgelte, reziproke Netzentgelte oder pauschalisierte Netzentgelte (Initiative der 

Länder Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern). In Zukunft 

sollte eine faire Gleichverteilung der Netzkosten erreicht werden. Mecklenburg-Vor-

pommern habe zwei große Standortvorteile: das Vorhandensein großer Flächen und 

die hohe Energieverfügbarkeit. Gemeinsam mit der Politik müsse eine räumliche 

Steuerung von künftigen Investoren, Verbrauchern und Einspeisern erzielt werden und 

sich die Standortauswahl nach der Netzverfügbarkeit orientieren. Das könnte auch 

beinhalten, dass eine finanzielle Intensivierung bei der Standortwahl von energie-

intensiven Verbrauchern und Einspeisern ermöglicht werde. Wer bereit sei, dort zu 

investieren, wo genug Energie vorhanden sei, und damit zur Netzstabilität beitrage, 

könnte mit günstigeren Netzentgelten oder Energiepreisen rechnen. Beispielsweise 

hätten die Unternehmen Tesla und Intel in ihrer Investitionsentscheidung klargestellt, 

dass sie eine hohe Verfügbarkeit an erneuerbaren Energien präferierten. Dies könnte 

in Mecklenburg-Vorpommern bei künftigen Vorhaben in dieser Größenordnung ge-

leistet werden. Wichtig sei auch das Thema Sektorenkopplung. Im Vordergrund stehe 
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der Ausbau der Hochspannungsnetze. Im Bereich der Verkehrs- und Wärmewende 

sei aber auch der Ausbau von Mittel- und Niederspannungsnetzen erforderlich. Die 

Elektromobilität sei der zentrale Baustein in der Verkehrswende. Es müsse eine 

flächendeckende Ladesäuleninfrastruktur aufgebaut werden. Dies erfordere auch eine 

Neukonzeptionierung der Mittel- und Niederspannungsnetze, insbesondere in den 

Regionen, die sehr städtisch geprägt seien. Dies werde mit erheblichen Eingriffen in 

den Bereich der öffentlichen Wege, Straßen und Plätze einhergehen, vor allem in den 

Innenstädten. Heute liege der Energiebedarf für die normale Hausstromversorgung bei 

einem Vierpersonenhaushalt bei etwa 4.500 kWh. In Zukunft würden nach entspre-

chenden Berechnungen bei einer Umstellung auf E-Mobilität ca. 5.500 kWh Strom 

hinzukommen. Wenn das Wärmepumpenpotenzial berücksichtigt werde, kämen etwa 

8.000 kWh hinzu. Damit sei bei einer starken strombasierten Wärmewende in be-

stimmten Haushalten mit einem Verbrauch von bis zu 18.000 bzw. 20.000 kWh zu 

rechnen. Daher müsse der Strom im Verbrauchs- und im Einspeisebereich viel stärker 

in ein Gleichgewicht gebracht werden. Fazit sei, eine Synchronisierung des Netzaus-

baus im 110-kV-Bereich, eine gerechtere Verteilung der energiewendebedingten 

Netzkosten, eine zielgerichtete Ansiedlungspolitik von energieintensiver Industrie an 

Standorten mit hoher Energieverfügbarkeit und eine Sektorenkopplung im Bereich der 

Elektromobilität und Wärmewende zu erreichen. 

 

Abg. Wolfgang Waldmüller möchte wissen, warum das Projekt des Wasserstoff-

speicherkraftwerkes nicht umgesetzt werden konnte und wie das Land hier möglicher-

weise unterstützen könnte. Im Land gebe es nur in einem der vier Planungsverbände 

rechtlich verfestigte Planungen. Gestern habe er im Rahmen einer Sondersitzung des 

Planungsverbandes Westmecklenburg wahrgenommen, dass die Landesregierung 

dort eine verfestigte Planung nicht mehr anstrebe. Das Land wolle einen Erlass auf 

den Weg bringen, der die neuen Kriterien enthalte. Danach solle das Flächenziel von 

2,1 Prozent bis zum Jahr 2027 erreicht werden. Zudem solle das Gesetz zur Beschleu-

nigung der Genehmigungsverfahren greifen, sodass mit einer massiven kurzfristigen 

Ausweitung der Genehmigungen von Windanlagen bzw. Erweiterung von Eignungs-

gebieten zu rechnen sei. Er sieht die Akzeptanz in keinem Fall mehr gegeben und hält 

die 0,2 Cent pro Kilowattstunde gemäß § 6 EEG nicht für geeignet, um Akzeptanz zu 

schaffen. Seiner Ansicht nach sei es notwendig, die Netze insgesamt zu stabilisieren 

und auszubauen, bevor in Größenordnungen zusätzliche Energieanlagen gebaut 
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würden, deren Energie eingespeist werden müsse. Dass die Immobilienwertverluste 

statistisch nicht nachvollziehbar seien, liege daran, dass es keinen Markt dafür gebe.  

 

Dipl.-Ing. Christian Ziems antwortet, vor ungefähr drei Jahren sei die Projektidee 

beim Bundeswirtschaftsministerium vorgetragen worden. Man sei dort auf großes 

Interesse gestoßen. Es sei ein Ideenwettbewerb „Reallabore“ ausgeschrieben worden. 

Von den 99 eingereichten Projekten seien 21 Projekte ausgewählt worden, darunter 

das Projekt aus Rostock. Das Unternehmen ENERTRAG sei erst etwas später beteiligt 

gewesen. Die Universität habe gemeinsam mit dem Unternehmen LEAG und dem 

Zweckverband als Betreiber des Industrieparks ein Konsortium gebildet und einen 

Antrag eingereicht. Es musste nachgewiesen werden, dass die technologischen Kom-

ponenten für den Bau des Wasserstoffspeicherkraftwerkes am Markt verfügbar seien. 

Die beantragten Mittel durften nicht höher sein als der Anteil, den der kommerzielle 

Partner einbringe. Zunächst sei vorgesehen gewesen, eine 10-MW-Anlage zu bauen. 

Da die Mittel nicht ausreichten, habe man sich auf eine 0,5-MW-Anlage verständigt. 

Die Technik, insbesondere Brennstoffzellen, sei sehr teuer. Anfang des Jahres habe 

das Bundeswirtschaftsministerium den Antrag geprüft. Letztlich sei das Vorhaben an 

Formalitäten gescheitert. U. a. hätte die Universität Rostock die Komponenten kaufen 

müssen, die in Brandenburg und Sachsen verbaut würden. Zudem hätte Personal für 

die Dauer von fünf Jahren beschäftigt werden müssen. Problematisch sei gewesen, 

das Personal an der Universität zu beschäftigen. Es gab keine Möglichkeit, die For-

schungsmittel für die Bezahlung des Personals auszulagern. Es hätten 13,5 Mio. Euro 

für Technik und Komponenten beschafft werden müssen. Dies sei für die Universität 

Rostock ein erheblicher Aufwand. Im Ergebnis sei das Projekt an den vielen Formali-

täten und daran, dass keine Einigung erzielt werden konnte, gescheitert. Die Wirt-

schaftsministerien in Brandenburg und Sachsen wollten das Projekt vor Ort weiter 

vorantreiben, allerdings bestehe noch das Patent von der Universität Rostock und 

Prof. Dr. Weber, sodass der Patentinhaber mit ins Boot geholt werden müsse. Es 

bestehe weiterhin der Wille, dieses Projekt in Mecklenburg-Vorpommern umzusetzen. 

Noch vor der Corona-Krise sei den Eignern des Kohlekraftwerkes in Rostock die Idee 

vorgetragen worden. Dort wollte man aber auf Biomasse, z. B. Hackschnitzel, um-

stellen. Insofern sei man damals nicht weitergekommen.  
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Johann-Georg Jaeger stellt fest, man sei sich einig, dass eine Katastrophe bevor-

stehe, was den Netzausbau und die Verlagerung der Kosten auf die Menschen vor Ort 

angehe. Zum einen seien bundeseinheitliche Netzentgelte angesprochen worden. 

Zum anderen sei dargelegt worden, dass es sich nicht so richtig organisieren lasse. 

Eine dritte Meinung halte bundeseinheitliche Netzentgelte nicht für sinnvoll und wolle 

günstigere Netzentgelte im Land durchsetzen, weil hier die erneuerbaren Energien 

produziert würden. Das führe dazu, dass man sich auf Bundesebene in den einzelnen 

politischen Parteien gegenseitig blockiere. Es müsse eine politische Entscheidung zu 

den Netzentgelten getroffen werden. Mit Blick auf die Akzeptanz vor Ort führt er aus, 

dass die 0,2 Cent/kWh bei einer neuen großen Windkraftanlage etwa 40.000 Euro pro 

Jahr ausmachten. Bei Photovoltaik-Anlagen seien es etwa 2.000 bis 2.500 Euro pro 

Hektar. Allerdings dürften die Solaranlagenbetreiber der Kommune diese Summe vor 

der Genehmigung und dem Aufstellungsbeschluss aus Gründen der Korruption nicht 

zusagen, obwohl es laut Gesetz freiwillig sei. Insofern sei Klarheit erforderlich. Einzel-

ne Gemeinden erhielten 200.000 bis 300.000 Euro Gewerbesteuern von ihrem 

Windpark, andere Gemeinden erhielten fast nichts. Das liege daran, dass der Wind-

park mehrmals weiterverkauft worden sei und bei jedem Weiterverkauf der jeweilige 

Eigentümer die Vorteile für sich herausziehe. Beispielsweise könnte den Gemeinden 

angeboten werden, dass die Gewerbesteuern für erneuerbare Energien als Nachteils-

ausgleich zu 100 Prozent in der Gemeinde verblieben. Momentan müssten die 

Gemeinden 90 Prozent an den Finanzausgleich abführen. In Rostock werde mit  

320 Mio. Euro für den Elektrolyseur gerechnet. Problematisch sei, dass niemand die 

Betriebskosten finanzieren wollte. Der Börsenstrompreis betrug im August 46,4 Cent 

und liege normalerweise im langjährigen Mittel zwischen 2 und 4 Cent. Daher müsse 

die Bundesregierung in eine Betriebskostenförderung für solche sehr sinnvollen 

Projekte einsteigen. Eine wichtige Form der Akzeptanz wäre, wenn die abgeregelte 

Energie für die Menschen vor Ort einfacher nutzbar gemacht würde, z. B. für den 

Betrieb von Power-to-Heat-Anlagen im ländlichen Raum. Die Aussage über sinkende 

Immobilienpreise sei vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren exorbitant 

gestiegenen Immobilienpreise im ländlichen und städtischen Raum nicht haltbar. 

Momentan gingen die Immobilienpreise zurück, da u. a. die Zinsen für die Baufinan-

zierung anstiegen.  
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Thomas Murche äußert, wenn die Netzlast heute bei 2 GW läge, würde nicht über die 

Netzentgelte diskutiert. Die Bundesnetzagentur lege nicht das Netzentgelt, sondern 

nur die Kosten fest, die der Netzbetreiber habe. Die Bundesnetzagentur beschäftige 

sich nicht mit der Frage der Menge. Der Vorteil im Süden oder der Stadtwerke Rostock 

sei, dass viele Menschen bzw. Industriekunden auf einer Fläche vorhanden seien. Das 

sei ansonsten im Land nicht der Fall. Es würden auch nicht diejenigen beteiligt, die 

den Ausbau des Netzes ausführten. Im Land lebten zu wenig Menschen für das 

aktuelle System. Der Gesetzgeber müsse sich mit der Frage der Kostenverteilung aus-

einandersetzen. Wenn an dem Netzentgeltsystem nichts geändert werde, werde sich 

auch künftig nichts verändern. 

 

Robert Vogt stimmt zu, dass hohe Strompreise an der Börse den grünen Wasserstoff 

verteuerten. Dem könne vorgebeugt werden, wenn die Power-to-Heat-Anlagen oder 

die Elektrolyseure den Strom maßgeblich direkt aus den Wind- oder Solaranlagen 

bezögen. Dann würden die positiven entlastenden Effekte für das Stromnetz wirksam 

und die Abhängigkeit vom Börsenstrompreis vermieden. Die Stadtwerke Prenzlau 

plane in dem dortigen Windpark eine 20-MW-Wärmeerzeugungsanlage. Es werde ein 

langjähriger Liefervertrag geschlossen, sodass klar sei, zu welchen Preisen die Anla-

gen betrieben würden und die grüne Wärme erzeugt werde. Es wäre zu begrüßen 

gewesen, wenn das Projekt mit der Universität Rostock funktioniert hätte. Es gebe gute 

Initiativen im Land, z. B. das Projekt in Lübesse, und mehrere IPCEI-Vorhaben, die 

von gesamteuropäischer Bedeutung seien, z. B. das Vorhaben in Rostock und das 

Projekt mit den Stadtwerken Güstrow. Diese Vorhaben sollten durch das Land unter-

stützt werden. 

 

Johann-Georg Jaeger ergänzt, der Windpark sollte direkt an das Kraftwerk und nicht 

an das Netz angeschlossen werden. Der Strom wäre dann nicht über das Netz be-

zogen worden. Damit hätte sich der Windpark nicht über das Netz vergüten lassen 

können. Man hätte diesen Windpark dem Kraftwerk gewidmet und dort die Erzeu-

gungskosten aus diesem Windpark zugrunde gelegt. Es hätte dort Wasserstoff erzeugt 

werden können. Die Energieversorgung müsse in Zukunft zu jeder Zeit gesichert 

werden. Irgendwann müsse damit begonnen werden, auch wenn die äußeren 

Rahmenbedingungen im Moment die denkbar schlechtesten seien. 
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Abg. Sandy van Baal möchte wissen, ob sie es richtig verstanden habe, dass die 

Wasserstoffkraftwerke und Power-to-Heat-Anlagen die Netze entlasteten. Wenn das 

der Fall sei, müsste es in jedem Ort entsprechende Anlagen geben, falls das Netz nicht 

funktioniere. Zudem fragt sie, ob in Mecklenburg-Vorpommern die Antragsbearbeitung 

in digitaler Form durchgeführt werden könne bzw. werde.  

 

Robert Vogt erwidert, ein Antrag für Windenergieanlagen umfasse heute mehrere 

10.000 Seiten (ca. drei Aktenkisten). Dies zu digitalisieren, wäre ein entscheidender 

Schritt. Die Behörden wollten dies auch gern umsetzen. ENERTRAG habe gemeinsam 

mit dem StALU in Neubrandenburg versucht, einen Antrag digital zu stellen. Es sei 

daran gescheitert, dass die Lizenz für das Programm, das im Land genutzt werde, 

ausgelaufen sei und damit das Programm nicht mehr genutzt werden konnte. Er 

stimmt zu, dass die Digitalisierung ein Kernelement sei, um die Energiewende umzu-

setzen. Das Land müsse, wie von den Genehmigungsbehörden zurückgespiegelt 

worden sei, entweder eine andere Software oder ein Update zur Verfügung stellen.  

 

Thomas Murche legt dar, im Bereich der Telekommunikation seien gemeinsam mit 

der WEMACOM und dem Landkreis Nordwestmecklenburg alle Genehmigungen 

digital durchgeführt worden. Das könnte ein Pilot sein und auf Genehmigungen im 

Strombereich übertragen werden. Wasserstoffkraftwerke würden das Netz entlasten.  

 

Matthias Kaulmann stellt fest, dass die Unterlagen erst im Bereich der Umweltver-

träglichkeitsprüfung in digitaler Form öffentlich zur Verfügung stünden. Es stelle sich 

daher die Frage, warum die Unterlagen nicht schon von Anfang an digital eingereicht 

werden könnten. Akzeptanz könne auch dadurch geschaffen werden, dass der im 

Rahmen von Projekten vor Ort produzierte grüne Strom veredelt werde. Die Gasnetze 

seien ein wichtiger Bestandteil bei der Wasserstoffproduktion. Das aktuelle Gasnetz 

sei einer der größten Speicher in Deutschland. Auch die Kavernen seien bedeutsam. 

Das Unternehmen ENERTRAG nutze im Rahmen seines Projektes die Gasnetzinfra-

struktur, um Wasserstoff u. a. bis Berlin zu transportieren und dort zu nutzen. Es sei 

wichtig, dass die Gas- und Stromnetzbetreiber, Branchen, Politik und Verwaltung bei 

der Transformation eng zusammenarbeiteten.  
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Andre Schmidt berichtet, in Dänemark seien seit den 70er/80er Jahren großflächige 

Solarthermieanlagen mit Saisonalspeichern gebaut worden, die teilweise die Hälfte 

des gesamten Wärmebedarfs von Groß- und Kleinstädten vom Sommer in den Winter 

übertragen könnten. Dies könnte auch in Deutschland umgesetzt werden. Deutschland 

habe bislang auf KWK gesetzt und russisches Erdgas in Blockheizkraftwerken genutzt. 

Die Sektorenkopplung, Power-to-Heat-Anlagen und die Umwandlung von Über-

schusswärme aus Industrieprozessen seien ein wichtiger Stellenwert im Land, da darin 

die Wertschöpfung liege. Wenn die Menschen vor Ort aus dem günstig produzierten 

Strom über Power-to-Heat-Anlagen günstige Wärme über zentrale Wärmenetze erhiel-

ten, sei dies eine große Chance.  

 

Johann-Georg Jaeger informiert, dass der Börsenstrompreis volkswirtschaftlich ein 

wichtiges Signal gebe. Bei Knappheit steige der Strompreis. Eigentlich müssten neue 

Kraftwerke ans Netz angeschlossen werden, damit der Strompreis wieder sinke. Die 

Bundesregierung überlege, den Erdgaspreis zu stützen, damit sich der Strompreis 

reduziere. In Rostock sei eine 20-MW-Power-to-Heat-Anlage mit einem Warmwasser-

speicher von 45.000 Kubikmeter gebaut worden. In Neubrandenburg werde derzeit 

eine 30-MW-Power-to-Heat-Anlage errichtet. In Schwerin bestehe schon seit Jahren 

eine 15-MW-Anlage, die kaum noch angeschaltet werde, da es aufgrund der Netzent-

gelte und Umlagen nicht bezahlbar sei, den Strom in das Fernwärmenetz von 

Schwerin einzuspeisen. Der Strom werde daher abgeregelt. Dass es in Rostock und 

Neubrandenburg möglich sei, liege daran, dass dafür eine politische Regelung vor-

liege. 50 Hertz greife auf die Power-to-Heat-Anlage zu und schalte sie in dem Moment 

ein, in dem sie sonst Windkraftanlagen abgeregelt hätte. Dadurch entstünden Verluste 

bei den Stadtwerken, da das Kraftwerk nicht weiter betrieben werden könne. Vertrag-

lich sei sich darauf geeinigt worden, welche Verluste 50 Hertz in Rechnung gestellt 

werden dürften. Dies habe die Bundesregierung durch eine gesetzliche Grundlage 

abgesichert. Die Anlage in Schwerin sei damals nicht vom Antragsverfahren umfasst 

gewesen. Wenn dies auch für Schwerin möglich wäre, könnte die Anlage sofort 

genutzt werden, um im Land Erdgas einzusparen und nicht so viel Strom abzuregeln. 

Hierzu müsste eine politische Entscheidung getroffen werden.  

 

Andreas Kommol plädiert dafür, die Gasnetze als Bestandteil der gesamtheitlichen 

Bewertung zu betrachten. Aktuell bestünden insbesondere für die Gasnetzbetreiber 
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große Unsicherheiten. Bis 2045 solle die CO2-Neutralität hergestellt werden, sodass 

die Gasnetze nur noch zwanzig Jahre betrieben würden. Die Investitionen ins Gasnetz 

könnten aktuell mit Abschreibungsdauern von 40 bis 45 Jahren berücksichtigt werden. 

Demnach dürfte ein wirtschaftlich denkender Gasnetzbetreiber gar nicht mehr investie-

ren. Daher sei auch die aktuell in der EU-Kommission geführte Diskussion über die 

Unbundling-Vorgaben für Gasnetz- und Wasserstoffnetzbetreiber aus seiner und aus 

Sicht der Branche eher kontraproduktiv. Der Transformationsprozess von heutigen 

Erdgasnetzen zu Wasserstoffnetzen könne nicht eins zu eins voneinander getrennt 

werden, sondern sei ein nach und nach erfolgender Umbau. Wenn die EU-Kommission 

fordere, die Erdgas- und Wasserstoffnetzbetreiber voneinander zu trennen, dann 

werde dies den Um- und Aufbau von Wasserstoffnetzen aus bestehenden Ressourcen 

erschweren. 

 

Abg. Petra Federau meint, die Politik habe Entscheidungen getroffen, die zu den hier 

diskutierten Problemen geführt hätten. Sie würde einen gesunden Energiemix in 

Deutschland begrüßen. Es müsste technologieoffen geforscht werden können. Bisher 

fehle eine gesetzliche Regelung, die den Betreiber von erneuerbaren Energieanlagen 

dazu verpflichte, eine bestimmte Energiemenge zu liefern bzw. einzuspeisen. Sie 

möchte wissen, ob es sinnvoll sei, wenn die Netzbetreiber in einem verträglichen Maße 

die erneuerbaren Energieanlagen ausbauten. Hierdurch würden die hohen Einspeise-

vergütungen, die Bestandteil der Kosten der Endverbraucher seien, entfallen. Ferner 

interessiert sie die Höhe der Netzentgelte und Kosten für die Bürger und die Wirtschaft, 

wenn 2,1 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen seien.  

 

Andreas Kommol hält es nicht für sinnvoll, wenn ausschließlich die Netzbetreiber in 

Zukunft in erneuerbare Energien investierten. Zum einen sei es nicht das Kerngeschäft 

der Netzbetreiber, zum anderen hätten die Netzbetreiber ein enormes Investitions-

potenzial in die eigenen Netze. Mehr Geld stehe aktuell den Netzbetreibern kaum zur 

Verfügung. Zur Umsetzung der Energiewende seien Geld und Investitionen aus allen 

Bereichen der Bevölkerung und der Gemeinschaft erforderlich. Daher sei es erfreulich, 

dass sich Unternehmen bei dem Thema erneuerbare Energien engagierten. Die Netz-

betreiber koordinierten dies. Hier sollte eine engere Abstimmung zwischen den Netz-

betreibern und den Investoren im erneuerbarem Energiebereich erfolgen. Es sollte 

stärker bedarfsorientiert in den Regionen betrachtet werden, wo erneuerbare Energien 
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noch notwendig seien. Die Frage der Verpflichtung stelle sich nicht, da die erneuer-

baren Energien ohnehin nur dann eingespeist werden könnten, wenn sie verfügbar 

seien. Daher könne den EEG-Betreibern keine Verpflichtung zur Einspeisung auferlegt 

werden, wenn es die natürlichen Ressourcen aktuell nicht hergäben.  

 

Thomas Rudolph erklärt, wenn die Solarstromanlage auf dem Dach dem Netzbetrei-

ber gehören solle, dann werde seiner Ansicht nach der Rahmen verlassen, was man 

selbst produzieren und verbrauchen dürfe. Gewerbetreibende bauten heute zuneh-

mend Solarstromanlagen auf ihren Dächern auf und hätten kein Interesse daran, dass 

die Anlage dem Netzbetreiber gehöre, sondern wollten den Strom selbst produzieren 

und selbst investieren. Die Motivation, den Strom selbst zu verbrauchen, sei extrem 

hoch, da es keinen günstigeren Strom als Solarstrom gebe. Die Einspeisevergütung 

von 8 Cent für eine Anlage im privaten Gebrauch sei nicht sehr hoch und decke mög-

licherweise auch nicht die Kosten. Bei einem Gewerbebetrieb sei die Einspeisever-

gütung deutlich geringer. Die Zeiten der hohen Einspeisevergütungen seien lange 

vorbei. 

 

Thomas Murche fügt hinzu, er würde bei der heutigen Teilung zwischen Betreibern 

von Energieanlagen und Netzbetreibern bleiben. Wenn diese Teilung sofort gekippt 

würde, würden die Netzbetreiber überfrachtet. Es dauere viele Jahre, bis ein Regional-

plan aufgestellt sei. Daher würde auch kein Netzbetreiber investieren, weil er nicht 

wisse, wo der Wind- oder Solarpark errichtet werden könne. Es müsse eine gewisse 

Stabilität in diesen Plänen erreicht werden. Dann könnte auch eine gewisse Voraus-

schau erfolgen. Insofern sei eine Synchronisation in den Planungszeiten notwendig. 

Wenn ca. 800 Mio. Euro in den nächsten zehn Jahren investiert würden und eine 

Abschreibungsdauer von 40 Jahren zugrunde gelegt werde, stiegen die Netzentgelte 

sicherlich noch um 1 oder 2 Cent.  

 

Matthias Kaulmann berichtet, früher befanden sich die Netze und Kraftwerksbetriebe 

in der Hand von großen Energieversorgern. Im Zuge der Marktliberalisierung sei das 

Netz vom Kraftwerksbetreiber getrennt worden. Die wirtschaftlichen Rahmenbeding-

ungen sähen keine Pflicht des Betreibers vor, im Bereich der erneuerbaren Energien 

einzuspeisen. Wenn Millionen investiert würden, bestehe ein Interesse an der Einspei-
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sung, um den produzierten Strom zu verwerten und dadurch den Betrieb wirtschaftlich 

aufrechtzuerhalten.  

 

Andreas Kommol erklärt, das Unbundling sei seit über 20 Jahren der zentrale Faktor 

in der Energiewirtschaft. Es bestehe eine Trennung zwischen Erzeugungskapazitäten, 

Netzbetreibern und Stromlieferanten. Es wäre aktuell nicht gesetzeskonform, wenn der 

regenerative Zubau den Netzbetreibern zugeordnet würde. Eine übergeordnete 

Koordination, die die Energiewende ganzheitlich betrachte, wäre sinnvoll. In der 

Vergangenheit sei eher sektorbezogen gedacht worden. Es sei aber nicht das Gesamt-

konzept der Energiewende mit allen Beteiligten, Strom- und Gasnetzen, erneuerbaren 

Energien, konventionellen Energien, die heruntergefahren werden sollten, Sektoren-

kopplung, Wärmewende und Verkehrswende betrachtet worden. 

 

Abg. Jutta Wegner verweist auf die überlangen Verfahrensdauern und die zwischen-

zeitlich auf Landesebene erarbeiteten einheitlichen Kriterien, die in den Behörden 

umgesetzt werden sollten. Sie fragt, ob die Planungen weiterhin von den Planungs-

verbänden durchgeführt oder zentral auf Landesebene angesiedelt werden sollten. 

Das Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz sei in Mecklenburg-Vorpommern ein 

Alleinstellungsmerkmal, werde aber zum Teil kritisiert. Sie möchte wissen, wie die 

Umsetzung in der Praxis beurteilt werde und welcher Aufwand bei den Betreibern 

entstehe. Die Wärmewende in Dänemark sei weit fortgeschritten, weil dort eine ver-

pflichtende Wärmeplanung bestehe. Sie fragt, ob empfohlen werde, in Mecklenburg-

Vorpommern ebenfalls eine verpflichtende Wärmeplanung in den größeren Gemein-

den festzulegen. 

 

Johann-Georg Jaeger antwortet, es sei sinnvoll, einen Windenergieerlass mit einheit-

lichen Kriterien auf den Weg zu bringen. Sofern sich das Wirtschafts- und das Land-

wirtschaftsministerium nicht einigten, brauche man die Planung nicht auf die Landes-

ebene hochziehen. Aus den einzelnen Planungsverbänden habe er wahrgenommen, 

dass sie in der Lage seien, die Planungen vorzunehmen. Sofern dies nicht der Fall 

sein sollte, sollte die Planung auf Landesebene erfolgen. 

 

Gunnar Wobig teilt mit, es würden immer wieder Fragen zur Anwendung des Bürger- 

und Gemeindenbeteiligungsgesetzes gestellt. Inzwischen seien hierzu über 550 Bera-
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tungen in der Fläche für Gemeinden und Vorhabenträger erfolgt. Mit dem Gesetz, das 

sich im Großen und Ganzen bewährt habe, sei eine Möglichkeit der Wertschöpfung 

vor Ort geschaffen worden. Bundesweit sei Mecklenburg-Vorpommern als erstes Land 

an den Start gegangen. Der Bundesgesetzgeber habe insoweit nachgezogen. Der 

Umsetzungsaufwand sei schwierig zu beurteilen und davon abhängig, für welchen 

Weg sich der Betreiber entscheide. Es habe sich eine gute Arbeitsweise etabliert, 

gemeinsam mit den Betreibern eine Lösung zu finden. Der Umsetzungsaufwand halte 

sich seiner Ansicht nach in Grenzen. Es würden auch verstärkt Vorhabenträger 

Kontakt zur LEKA aufnehmen. Insoweit bestehe eine gute Zusammenarbeit.  

 

Andre Schmidt führt aus, im Moment zeichne sich ab, dass die Wärmeplanung für 

Kommunen ab einer gewissen Größe verpflichtend sein werde. Mit dem Ausbau der 

erneuerbaren Energien würden diese Wärmenetze als eine Art Wertschöpfungsgarant 

für die Kommunen gesehen. Strom könnte eingespeist und das Potenzial der Bio-

masse genutzt werden. Dänemark habe enorm in die Solarthermie investiert, weil es 

eine sehr günstige Form der Wärmeproduktion sei. Ein Wärmenetz sei ein sozialer 

Faktor, da es für alle verfügbar sei. Er begrüßt die Arbeit der LEKA, die die Bürger-

meister befähige, auf Augenhöhe mit Projektierern und Unternehmen zu sprechen, die 

diese Erzeugungsanlagen in den Dörfern bauen wollten, um Strukturen der Wert-

schöpfung im Land zu etablieren.  

 

Abg. Jutta Wegner möchte wissen, ob der Personalbestand der LEKA ausreichend 

sei, um bei diesem Thema voranzukommen. 

 

Andre Schmidt erwidert, ihm sei aufgefallen, dass sich die Bürgermeister, die von der 

LEKA beraten und geschult worden seien, untereinander austauschten und ein 

anderes Wissensniveau hätten. Damit würden sich „Best-Practice-Beispiele“, die 

insbesondere die Sektorenkopplung betrafen, verbreiten und zum Standard. Er meint, 

dass in den Kommunen, die sich mit der LEKA ausgetauscht hätten, mehr Aktivitäten 

zu verzeichnen seien.  

 

Abg. Daniel Seiffert bittet um Auskunft, mit welchen Kosten die Bürger in der 

kommenden Zeit im Bereich der Verteilnetze zu rechnen hätten, wie hoch der Anteil 
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des Redispatch in den Netzentgelten sei und wie die Erfolgschancen einer Landes-

lösung bei den Netzentgelten bewertet würden.  

 

Thomas Murche antwortet, aktuell werde mit 7 Mio. Euro und im Jahr 2023 mit  

14 Mio. Euro gerechnet, die zur Abregelung gezahlt und auf die Netznutzungsentgelte 

umgelegt würden. Eine bundesweite Wälzung sei möglich, aber eine Frage der Ab-

wicklung. Es werde für eine Kostenentlastung plädiert. Die Kosten könnten wie beim 

Redispatch genau beziffert werden. Auf den Endkunden kämen im Bereich des 

WEMAG-Netzes im nächsten Jahr bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 

3.500 kWh etwa 2,5 Cent hinzu.  

 

Andreas Kommol hält eine Landeslösung vor dem Hintergrund der bundesweiten 

Diskussion und der Wettbewerbsvor- und -nachteile nicht für zielführend, da sie in 

Mecklenburg-Vorpommern nur zu einem Ausgleich zwischen den Stadtwerken, der 

WEMAG AG und der E.DIS AG führen würde. Dies wäre nicht wirklich ein großer Wurf 

im Zusammenhang mit einer bundesweiten Solidarisierung von Netzentgelten. Bei der 

E.DIS AG liege bei einem Haushalt mit einem Stromverbrauch von 3.500 kWh im Jahr 

2022 das Netzentgelt bei 10 Cent. Durch das Redispatch sei im Jahr 2023 mit einem 

Netzentgelt von etwa 15 Cent zu rechnen. Der Redispatch-Anteil werde sich bei den 

aktuellen Börsen- und Strompreisentwicklungen im nächsten Jahr gravierend auf die 

Netzentgelte in Mecklenburg-Vorpommern auswirken. 

 

Abg. Dr. Sylva Rahm-Präger stellt fest, dass der Netzausbau und die Energiespeicher 

sehr teuer seien. Sie möchte wissen, ob die Abschaltenergie für Privathaushalte, die 

entsprechende Speicher zur Verfügung stellten, genutzt und damit beispielsweise das 

Elektrofahrzeug geladen werden könnte.  

 

Dipl.-Ing. Christian Ziems erwidert, man könnte darüber nachdenken, im Falle einer 

PV-Anlage auf dem Dach einen Speicher zu installieren. Der Strom, der bezogen 

werde, laufe über den normalen Zähler und müsse zum normalen Strompreis bezahlt 

werden. Hier stelle sich die Frage, ob man dazu bereit sei oder ob die Regularien 

geändert werden müssten. Bevor Energie abgeregelt werde, müsste man sie sinnvoll 

nutzen. Dies sollte vorangetrieben werden. Aufgrund der Netzentgeltzahlungen und 

der bestehenden Regularien gestalte sich dies aber schwierig.  
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Robert Vogt hält diese Idee für sinnvoll. Es gebe bereits Bewegung in die Richtung, 

um den Strompreis flexibler zu gestalten. Wenn viel Wind und Sonne vorhanden seien, 

müsste der Strompreis entsprechend niedriger sein. Die Landesregierung könnte inso-

weit unterstützend tätig sein, aber die Entscheidung nicht allein treffen. Auf EU- und 

Bundesebene müssten flexible Tarife erreicht werden. Derzeit existierten feste Tarife, 

die unabhängig davon seien, ob viel oder wenig Strom vorhanden sei.  

 

Thomas Rudolph macht deutlich, dass die PV-Anlage auf dem Dach die ideale 

Technologie dafür sei, um beispielsweise die Batterie für das Elektrofahrzeug zu laden. 

Es bestehe auch die Möglichkeit des Quartierverbrauchs, wonach überschüssiger 

Strom über einfache Abregelungs- und Abrechnungsmöglichkeiten den Nachbarn zur 

Verfügung gestellt werde. Der Strom könnte in Wasserstoff umgewandelt und z. B. im 

Winter mitverbraucht werden.  

 

Andreas Kommol merkt an, dass flexible Stromtarife auch den Netzbetreibern ent-

gegenkämen. Die Verbraucher würden durch flexible Stromtarife motiviert, vor allem 

dann Energie zu verbrauchen, wenn ein Überschuss an Energie vorhanden sei. Das 

sei der Zeitpunkt, wenn die Energie besonders günstig sei. Flexible Stromtarife könn-

ten daher dazu beitragen, eine Netzdienlichkeit zu gewährleisten. 

 

Abg. Petra Federau fragt nach, ob die Reform der Netzentgelte tatsächlich kommen 

werde. In anderen Bundesländern bestehe kein Interesse daran, sich solidarisch mit 

Mecklenburg-Vorpommern zu zeigen. Solange hier so hohe Kosten bestünden, 

siedele sich kein Unternehmen an. Sie möchte wissen, ob es Sinn mache, den Ausbau 

der erneuerbaren Energien im Land voranzutreiben, wenn die Abnehmer fehlten und 

die Verbraucher im Land weiterhin übermäßig belastet würden. 

 

Thomas Murche legt dar, die Studie sei von Schleswig-Holstein, Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern übergeben worden. Im Bundesverband BEE werde derzeit 

überlegt, wie die Kosten verändert werden könnten. Das Thema werde diskutiert. Eine 

Anpassung sei auch aufgrund der Flexibilisierung erforderlich und werde vom Netz-

betreiberkreis befürwortet. Das Thema müsse weiter vorangetrieben werden, da die 

Chance bestehe, ein Energieland zu werden und daraus „Früchte zu ziehen“. Dies 

könnte zu weiteren Ansiedlungen im Land führen.  
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Andreas Kommol stimmt den Ausführungen zu. Es sei ein bundesweites Ziel, die 

Energiewende umzusetzen. Über die Netzentgelte und die Frage der Solidarisierung 

werde schon viele Jahre diskutiert. Am Ende werde man sich einigen müssen, da die 

Ziele sonst nicht erreicht würden. Sicherlich sei auch die Bundespolitik gefragt, um ein 

klares Signal zu setzen, dass es zu einer Einigung zwischen den Bundesländern 

komme. Wichtig sei, dass keine besonders komplizierte Systematik entstehe, sondern 

dass es für alle Netzbetreiber einfach umzusetzen sei.  

 

Abg. Sandy van Baal hat den Eindruck, dass das Bürger- und Gemeindenbeteili-

gungsgesetz den Ausbau der Windenergie nicht gefördert habe. Sie möchte wissen, 

ob es ein besserer Ansatz wäre, die Gemeinden vor Ort prozentual am Umsatz zu 

beteiligen. 

 

Matthias Kaulmann antwortet, die direkte Beteiligung am Umsatz sei schwierig zu 

definieren. Damit seien letztendlich auch viele Risiken verbunden. Das Bürger- und 

Gemeindenbeteiligungsgesetz rege den Einstieg der Kommunen an, wenn der Wind-

park finanziell abgesichert sei. Wenn ein Windpark tatsächlich in Insolvenz gerate, was 

heute schwierig vorstellbar sei, müssten auf Kommunalaufsichtsebene Regelungen 

getroffen werden. Die Beteiligung der Kommunen werde vielfältig gefordert und ge-

fördert. Bei der Umsatzbeteiligung könne er nicht direkt definieren, was vorteilhafter 

für die Gemeinde wäre. Eine Gewinnbeteiligung wäre zu begrüßen. Das Bürger- und 

Gemeindenbeteiligungsgesetz konnte bisher noch nicht richtig greifen, weil viele Ge-

nehmigungen bereits vorlagen bzw. sich Vorhaben schon im Genehmigungsverfahren 

befanden, als es erlassen worden sei. Insoweit bestand beispielsweise schon ein 

Bestandsschutz vom Vorjahr. Die 0,2 Cent pro Kilowattstunde nach dem EEG trugen 

zur Umsetzung bei.  

 

Johann-Georg Jaeger stellt fest, dass das Landesgesetz eine wichtige Bundesdis-

kussion angestoßen habe und daraus 0,2 Cent pro Kilowattstunde entstanden seien. 

Hierbei handele es sich um eine Umsatzbeteiligung. In Mecklenburg-Vorpommern 

seien nach seinem Kenntnisstand zwei Projekte in Schönberg und Hoort mit dem 

Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz realisiert worden. Der Investor in Schön-

berg habe behauptet, er hätte etwa 400.000 Euro investiert, um den Prozess (z. B. 

Prospekte und Veranstaltungen) zu organisieren. Es sei seines Wissens nach eine 
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Beteiligungssumme von 210.000 Euro angegeben worden. Von den im Umfeld 

wohnenden 5.000 bis 6.000 Bürgern hätten sich 14 oder 20 Bürger beteiligt. Die 

Beteiligung einzelner Bürger verursache einen erheblichen bürokratischen Aufwand 

und damit Kosten. Beim WEMAG-Projekt in Hoort hätten sich ca. 20 Bürger beteiligt. 

Im Ergebnis habe die Beteiligung fast nichts gebracht. Daher werde schon seit langem 

empfohlen, den Gemeinden einen prozentualen Anteil des Umsatzes von 1 bis 2 Pro-

zent verpflichtend zu zahlen. 

 

 

Ende: 15:29 Uhr 

 

Go/Ge         
         Rainer Albrecht 
         Stellv. Vorsitzender 


